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Cyberkriminalität

Bekämpfung des Cyberwar
soll zur Chefsache werden
Die CVP eröffnet den Kampf
gegen Kriminalität im Inter-
net. Vor allem der Schutz der
Kinder steht im Zentrum.

adm. Seit längerem hat die CVP die
Kriminalität im Internet im Visier. Jetzt
legt sie noch einmal zu und lanciert ein
Bündel von Vorstössen, um der ver-
schiedenen Probleme endlich Herr zu
werden. «Wir verfolgen eine Gesamt-
strategie im Kampf gegen Auswüchse
im Cybernetz», sagt CVP-Präsident

Christophe Darbellay gegenüber unse-
rer Zeitung.

Mehr Personal für Behörden
Die CVP sei eine Familienpartei. Des-

wegen liege ihm und der ganzen Partei
insbesondere das Wohl der Kinder am
Herzen. Mittels Motionen fordert er
deshalb persönlich, dass der Bund den
Personalbestand bei der Kobik, dem
Organ des Bundes im Kampf gegen
Kinderpornografie, verdoppelt werde.
Heute umfasst die Einheit des Bundes
rund sieben Vollzeitstellen, neu sollen
es doppelt so viele sein. Von Bundesrä-

tin Simonetta Sommaruga verlangt
Darbellay, dass sie den Kampf gegen
Internetkriminalität «zur Chefsache
macht».

Flankiert werden die Forderungen
des Parteipräsidenten durch Vorstösse
von Barbara Schmid-Federer (Zürich),
die den neuen Straftatbestand des «di-
gitalen Hausfriedensbruchs» verlangt,
um künftig einfacher gegen Hacker
vorgehen zu können. Viola Amherd
(CVP, Wallis) verlangt ausserdem, dass
sich die Schweiz bei der UNO einsetzt,
damit dort eine Resolution zur Be-
kämpfung des virtuellen Kindsmiss-
brauchs vorgelegt wird.

Konzept für digitale Sicherheit
Mittels Postulat verlangt Darbellay

ausserdem, dass der Bund ein eigentli-
ches Konzept zum Schutz der «digitalen
Infrastruktur» vorlegt. Darbellay: «Ener-
gieversorgung, Strom, Zahlungsverkehr
oder das Gesundheitswesen sind extrem
vom der EDV-Sicherheit abhängig», be-
gründet der CVP-Präsident sein Anlie-
gen. In der Schweiz würden die daraus
entstehenden Gefahren massiv unter-
schätzt. Darbellay: «Die Schweiz könnte
während Wochen mit wenigen Cyber-
attacken faktisch stillgelegt werden.»

In die gleiche Richtung zielt schliess-
lich ein Postulat von Jakob Büchler
(CVP, St. Gallen). Er verlangt, dass der
Bundesrat den Sicherheitspolitischen
Bericht um ein Kapitel Cyberwar er-
gänzt. Zudem müsse der Bund Mass-
nahmen zur Prävention und Bekämp-
fung bestehender und künftiger Bedro-
hungen «cyberterroristischer Organisa-
tionen vorlegen».

Ferdi Muheim

Grosser Auftritt für
Urner in Moskau
Dass der Andermatter Metz-
ger Ferdi Muheim beste Be-
ziehungen zu Russland hat,
ist bekannt. Jetzt konnte er
vor Aussenminister Sergej
Lawrow ein Referat halten.

adm. Grosse Ehre für Ferdi Muheim.
Der Andermatter Metzgermeister, der
seit Jahren vorzügliche Kontakte nach
Russland unterhält und Träger des rus-
sischen «Ordens der
Freundschaft» ist, weilte
während zweier Tage in der
russischen Hauptstadt
Moskau.

Diplomatie des Volkes
Vor rund 300 Teilneh-

mern aus über 70 Natio-
nen hielt Muheim ein
Kurzreferat zum Thema
der «Volksdiplomatie».
Die Eröffnungsworte
am Kongress, den
die russische
Agentur «Ros-
sotrudnichest-
vo» organi-
siert, hielten
niemand Ge-
ringerer als
Aussenminister

Sergei Lawrow und der Chef der Kreml-
administration, Sergej Naryshkin. Law-
row betonte, dass die Volksdiplomatie
ein alternativer Weg zur offiziellen Di-
plomatie sei, welcher auf der menschli-
chen Ebene dazu beitragen könne,
stereotype Meinungen und Vorurteile
zwischen den Völkern der Welt abzu-
bauen.

Neue Stiftung gegründet
Ferdi Muheim erklärt am Beispiel

Andermatts, wie Volksdiplomatie funk-
tioniert. Hier wird das Andenken
von General Suworow lebendig
gehalten. Das Denkmal in der
Schöllenen zieht jedes Jahr
Tausende von russischen Gäs-

ten an. Auch Andermatts
Schwestergemeinde Tal-
dom oder die Suworow-

Kadetten sorgten, so
Muheim, für ge-
genseitigen Aus-
tausch. Beides
seien deshalb
«wichtige kultu-
relle Verbindungs-
elemente».

Erst vor kurzem
wurde eine Stiftung
ins Leben gerufen,
die den Suworow-
Kadetten die
Schweiz noch nähe-
r- bringen soll. Dem
Stiftungsrat gehört
neben Muheim auch
der Urner Stände-
ratspräsident Hans-
heiri Inderkum an.

Wer Tiere misshandelt, wird auch in Luzern zur Rechenschaft gezogen. GETTY

Kantonstierarzt Josef Stirnimann

«Zu Unrecht auf der Anklagebank»

«Es sind nicht wie
behauptet 7, sondern
27 Strafverfahren, die
eingeleitet wurden.

JOSEF ST IRNIMANN

Tierschützer werfen dem
Luzerner Kantonstierarzt
einen zu laschen Umgang mit
Tierquälern vor. Nun wehrt
sich Josef Stirnimann: Seine
Kritiker hätten falsche Zahlen.

INTERVIEW JÜRG AUF DER MAUR

juerg.aufdermaur@zentralschweizamsonntag.ch

Die Stiftung «Tier im Recht» wirft Ihnen
vor, dass Sie zu wenige Tierschutz-Straf-
verfahren eröffnen.Was sagen Sie dazu?
Josef Stirnimann: Aus meiner Sicht

stehen wir ganz klar zu Unrecht auf der
Anklagebank, und zwar aus zwei Grün-
den. Zum einen bleibe ich bei meiner
Philosophie, dass die Anzahl von Straf-
verfahren für die Qualität des Tier-
schutzvollzugs eigentlich irrelevant ist.
Viel wichtiger ist es, bei festgestellten
Mängeln die Tierhaltung sofort zu ver-
bessern. Zum andern basiert die Kritik
der Stiftung auf falschen Zahlen.

Inwiefern?
Stirnimann: Ich habe nachgeschaut.

Es sind nicht wie behauptet 7, sondern
27 Strafverfahren, die 2009 eingeleitet
wurden. Dazu kommen noch jene, von
denen wir beim Veterinäramt nichts
wissen, weil sie via Polizei und Amts-
statthalter direkt eingeleitet wurden.
Aber allein mit den 27 Fällen wären wir
gesamtschweizerisch im kantonalen
Vergleich im vorderen Mittelfeld und
nicht fast am Schluss.

Die Stiftung «Tier im Recht» beruft sich
auf Angaben aus Bern.
Stirnimann: Mir sind diese Unter-

schiede schon oft aufgefallen, auch in
anderen Kantonen. Wir haben sie nicht
korrigiert, weil diese Zahl aus meiner
Sicht eben zu wenig aussagt. Letztlich
liegt der Grund darin, dass die Strafver-
fahren nur unvollständig nach Bern
gemeldet werden.

Werden Sie die Praxis ändern?
Stirnimann: Ja, wir werden in Zukunft

das Meldeverfahren selber machen. Wir

werden voraussichtlich Anfang Jahr bei
den Amtsstatthaltern eine kleine Um-
frage durchführen. Dann ist diese Zahl
sicher korrekter, auch wenn Fehler
selbstverständlich nie ganz ausge-
schlossen werden können.

Wo sehen Sie die Hauptprobleme bezüg-
lich Tierschutz?
Stirnimann: Wenn ich von den rund

250 Fällen ausgehe, mit denen wir es im
Schnitt pro Jahr in Luzern zu tun haben,
dann darf ich sagen, dass es sich zum
überwiegenden Teil um Bagatellfälle
handelt. Das heisst, dass ein Hunde-
zwinger vielleicht nur 9 statt die vorge-
schriebenen 10 Quadratmeter umfasst
oder dass ein Kaninchenstall nur 55 statt
60 Zentimeter hoch ist. Wenn ich von
Bagatellfällen rede, heisst das aber nicht,

dass wir nichts unternehmen. Auch hier
setzen wir das Gesetz durch, aber für
uns ist völlig klar, dass ein Strafverfahren
völlig deplatziert wäre.

Und bei den schweren Fällen?
Stirnimann: Es gibt einige solche Fälle

pro Jahr in Luzern, aber es handelt sich
hier fast immer um Tierhalter, die in
einer persönlichen Notlage – finanziell,
familiär oder psychisch – stecken und
deswegen mit der Tierhaltung überfor-
dert sind. Hier bringen die von uns
eingeleiteten flankierenden Massnah-
men und Gespräche mehr als Klagen.
Aber in Luzern haben wir nur ganz selten
– vielleicht alle drei Jahre – einen Fall, wo
die Tiere bewusst misshandelt oder ge-

quält werden. Selbst wenn es hier noch
eine Dunkelziffer gäbe: Wir reden also
von extrem seltenen Vorfällen.

Dann sehen Sie keinen zusätzlichen
Handlungsbedarf?
Stirnimann: Im Moment sehe ich kei-

nen wesentlichen Bedarf. Meiner Mei-
nung nach stimmt das Gesetz so, wie es
jetzt vorliegt. Aus Sicht der Vollzugsbe-
hörden ist zwar die eine oder andere
Übergangsfrist zu lange ausgefallen,
aber damit müssen wir nun leben. Im
Kanton Luzern ist auch das Strafmass,
das bei Urteilen ausgesprochen wird,
angepasst. Wenn jemand beispielsweise
aus psychischen Gründen ein Tier ver-
nachlässigt, dann würde daran auch
nichts ändern, wenn er mit höheren
Strafen zu rechnen hätte. Daran denkt
er in seiner Situation wohl zuletzt.

Der Ständerat hat diese Woche das
Verbot von Transporten lebender Schwei-
ne und Rinder quer durch die Schweiz
bestätigt, aber die Übertragung von der
Tierschutzverordnung ins Tierschutzge-
setz und den Einbezug von Hühnern und
Pferden abgelehnt. Einverstanden?
Stirnimann: Nein, wir haben kein

Verständnis für den Ständerat. Der
Entscheid ist ja durch einen Stichent-
scheid des Präsidenten gefallen, nach-
dem Bundesrat Johann Schneider-Am-
mann – übrigens der Sohn eines Tier-
arztes – versicherte, ein solches Verbot
für Pferde und Hühner später in die
Verordnung aufzunehmen.

Das sehen Sie anders?
Stirnimann: Der Kanton Luzern hat ja

mit einer Standesinitiative gefordert,
dass dieser Passus ebenfalls ins Gesetz
aufgenommen wird, denn eine Verord-
nung kann der Bundesrat ohne Rück-
sprache mit dem Gesetzgeber zu jeder
Zeit wieder ändern.

Davor haben Sie Angst?
Stirnimann: Sagen wir es so: Die

Gefahr, dass ein Verordnungspassus
gestrichen wird, um der EU bei Ver-
handlungen entgegenzukommen, ist
grösser, als wenn dieses Verbot im
Gesetz verankert wäre.


